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AA  FFÜÜRR  AALLLLEE  SSTTEEUUEERRPPFFLLIICCHHTTIIGGEENN  
 

Aufbewahrungspflichten: Welche Unterlagen dürfen 2011 in den Reißwolf?  
 
Anfang des Jahres stellt sich immer wieder die Frage, welche betrieblichen und privaten Unterlagen 
vernichtet werden können. Die nachfolgende Aufstellung vermittelt einen Überblick. 

Betriebliche Unterlagen 

Nach Handels- und Steuerrecht müssen Kaufleute bzw. Unternehmer Geschäftsunterlagen sechs 
oder zehn Jahre lang geordnet aufbewahren. Der Fristlauf beginnt jeweils mit dem Schluss des Jah-
res, in dem z. B. die letzte Eintragung in Geschäftsbücher gemacht, der Abschluss festgestellt, das 
Inventar aufgestellt oder Handels- und Geschäftsbriefe empfangen bzw. abgesandt worden sind. Die 
Aufbewahrungsvorschriften gelten für Kaufleute und alle, die nach Steuer- oder anderen Gesetzen zur 
Führung von Büchern und Aufzeichnungen verpflichtet sind, soweit diese für die Besteuerung von 
Bedeutung sind.  
 
Die Frist von zehn Jahren gilt z. B. für Anlagevermögenskarteien, Kassenberichte, Jahresabschlüs-
se, Eröffnungsbilanzen, Lageberichte, Inventare und Buchungsbelege. Wurden die Unterlagen in 2000 
oder früher erstellt, können sie in 2011 vernichtet werden. 
 
Die Aufbewahrungsfrist von sechs Jahren gilt für Lohnkonten, Handels- oder Geschäftsbriefe und 
sonstige für die Besteuerung bedeutsamen Belege wie Ein- und Ausfuhrlieferunterlagen, Stunden-
lohnzettel, Preisauszeichnungen, Mahnvorgänge sowie Grund- und Handelsregisterauszüge. Die Un-
terlagen können vernichtet werden, sofern sie in 2004 oder früher erstellt wurden. Betriebsinterne 
Aufzeichnungen wie Kalender oder Fahrberichte sind nicht aufbewahrungspflichtig; Lohnunterlagen 
für die Sozialversicherung hingegen bis zum Ablauf des auf die letzte Prüfung folgenden Jahres.  
 
Hinweis:  
Die sechsjährige Aufbewahrungspflicht der Lohnkonten bezieht sich auf die lohn- und sozialversiche-
rungsrechtlichen Pflichten bei lohnbezogenen Betriebsprüfungen (Finanzamt, Deutsche Rentenversi-
cherung etc.). Dessen ungeachtet ist sicherzustellen, dass die gesetzlichen Auskunftspflichten (z. B. 
Sozialgesetzbuch X) des Arbeitgebers gegenüber Dritten erfüllt werden können. Insofern sollten Ar-
beitsverträge sowie Unterlagen zur betrieblichen Altersversorgung nicht bereits nach sechs Jahren 
vernichtet werden. 

Private Belege 

Für Privatbelege besteht grundsätzlich keine Aufbewahrungspflicht. Sie werden lediglich für die ent-
sprechende Veranlagung im Rahmen der Mitwirkungspflicht benötigt. Nach Rückgabe durch das Fi-
nanzamt müssen sie aufgrund der erfüllten Beweislast nicht mehr gesondert bereitgehalten werden. 
Bei einer Erklärungsabgabe mittels ELSTER werden die Betroffenen darauf aufmerksam gemacht, 
dass die Belege bis zum Eintritt der Bestandskraft bzw. bis zur Aufhebung des Vorbehalts der Nach-
prüfung aufzubewahren sind.   
 
Im Privatbereich sind jedoch zwei Besonderheiten zu beachten: 
 
Empfänger von Bau- und sonstigen Leistungen im Zusammenhang mit einem Grundstück sind z. B. 
verpflichtet, Rechnungen, Zahlungsbelege, Bauverträge oder Abnahmeprotokolle zwei Jahre lang in 
lesbarer Form aufzubewahren. Der Zeitraum beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem die Rech-
nung ausgestellt wurde. 
 
Bei den privaten Überschusseinkünften gibt es seit 2010 eine neue Aufbewahrungspflicht von sechs 
Jahren, wenn die Summe der positiven Einkünfte 500.000 EUR übersteigt. Sofern diese Schwelle in 
der Veranlagung 2009 überschritten worden ist, besteht die Pflicht zur Aufbewahrung ab 2010.  

Praxishinweis  

Vor der Entsorgung ist jedoch zu beachten, dass die Aufbewahrungsfrist nicht abläuft, soweit und 
solange die Unterlagen für noch nicht verjährte Steuerfestsetzungen von Bedeutung sind. Das gilt 
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etwa dann, wenn die Unterlagen noch benötigt werden könnten für eine begonnene Außenprüfung, für 
eine vorläufige Steuerfestsetzung, für anhängige steuerstraf- oder bußgeldrechtliche Ermittlungen, für 
ein schwebendes oder aufgrund einer Außenprüfung zu erwartendes Rechtsbehelfsverfahren oder zur 
Begründung von Anträgen, die an das Finanzamt gerichtet sind.  
 
 

Darlehen zwischen Angehörigen: Steuergestaltung ist an zahlreiche Voraussetzungen 
geknüpft  
 
 
Darlehensverträge zwischen nahen Angehörigen sind in der Praxis ein beliebtes Instrument zur Ein-
kommensverlagerung. Damit die Steuergestaltung gelingt, müssen jedoch zahlreiche Spielregeln ein-
gehalten werden. Welche das sind, verdeutlicht das Bundesfinanzministerium in einem umfangreichen 
Schreiben.  
 
Darlehensverträge zwischen nahen Angehörigen unterliegen hinsichtlich ihrer steuerlichen Wirksam-
keit einer besonders strengen Prüfung durch die Finanzverwaltung. Nach der Abgabenordung sind 
nahe Angehörige z. B. Ehegatten, Verwandte und Verschwägerte in gerader Linie (Eltern, Großeltern, 
Kinder) und Geschwister. 
 
Darlehensverträge zwischen nahen Angehörigen, insbesondere zwischen Eltern (Darlehensnehmer) 
und Kindern (Darlehensgeber) sind eine legitime Möglichkeit, um Steuern zu sparen und Zinsen an die 
Kinder statt an die Bank zu zahlen.  
 
Die Gestaltung macht Sinn, wenn die Zinsen bei den Eltern als Betriebsausgaben oder Werbungskos-
ten abzugsfähig sind. Das Kind muss die Darlehenszinsen zwar als Einkünfte aus Kapitalvermögen 
versteuern. Der Sparer-Pauschbetrag (801 EUR) und Tarifvorteile führen aber häufig zu erheblichen 
Steuerersparnissen.   

Allgemeine Voraussetzungen für die Anerkennung 

Generelle Voraussetzung für die steuerrechtliche Anerkennung ist, dass der Darlehensvertrag zivil-
rechtlich wirksam geschlossen worden ist, anschließend tatsächlich wie vereinbart durchgeführt 
wird und in Inhalt und Durchführung einem Fremdvergleich standhält. Insoweit bestehen also keine 
Unterschiede zu Arbeits- und Mietverträgen zwischen nahen Angehörigen. 
 
Merke: Bei Verträgen zwischen Eltern und minderjährigen Kindern, die keine Arbeitsverträge sind, ist 
grundsätzlich ein Ergänzungspfleger zu bestellen. 
 
Besonders wichtig für die Anerkennung eines Kredits ist seine tatsächliche Durchführung. Die Ange-
hörigen müssen dabei eine Trennung der Vermögens- und Einkunftsbereiche gewährleisten. Hierzu 
muss während der gesamten Vertragsdauer eine klare Abgrenzung von einer Unterhaltsgewährung 
oder einer verschleierten Schenkung der Kreditzinsen bestehen.  

Prüfung des Fremdvergleichs 

Es steht Angehörigen grundsätzlich frei, ihre Rechtsverhältnisse untereinander so zu gestalten, dass 
sie für sie steuerlich möglichst günstig sind. Das Vereinbarte muss jedoch dem entsprechen, was 
fremde Dritte üblicherweise vereinbaren würden. Vergleichsmaßstab sind die Vertragsgestaltungen, 
die zwischen Darlehensnehmern und Kreditinstituten üblich sind. Das setzt insbesondere voraus, dass 
 
· eine Vereinbarung über die Laufzeit und über die Art und Weise der Rückzahlung des Darlehens 

getroffen worden ist, 
 
· die Zinsen zu den Fälligkeitszeitpunkten entrichtet werden und 
 
· der Rückzahlungsanspruch ausreichend besichert ist (z. B. dingliche Absicherung durch Hypothek 

oder Grundschuld).   
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Hinweis:  
Die Rechtsprechung geht grundsätzlich davon aus, dass der Rückzahlungsanspruch aus einem lang-
fristigen Darlehen zwischen nahen Angehörigen ausreichend besichert sein muss. Dieses aus dem 
Fremdvergleich abgeleitete generelle Erfordernis wird durch einen konkreten Fremdvergleich im jewei-
ligen Einzelfall überlagert. 
 
Die Verwaltung stellt in ihrem Schreiben klar, dass ein Darlehensvertrag zwischen volljährigen, von-
einander wirtschaftlich unabhängigen Angehörigen steuerlich anerkannt werden kann, wenn der Ver-
trag zwar nicht in allen Punkten dem Fremdvergleich standhält, die Darlehensmittel aus Anlass der 
Herstellung oder Anschaffung von Vermögensgegenständen ansonsten aber bei einem fremden Drit-
ten hätten aufgenommen werden müssen. Bei einem Bau- oder Anschaffungsdarlehen ist eine steuer-
liche Anerkennung in diesen Fällen somit regelmäßig auch ohne Besicherung möglich. 
 
Wirtschaftlich voneinander unabhängige Personen sind solche, die eigene ausreichende Einkunfts-
quellen haben, um den eigenen Lebensunterhalt zu bestreiten. Wirtschaftlich abhängig (von dem Ein-
kommen der unterhaltsverpflichteten Eltern) ist hingegen z. B. der volljährige studierende Sohn ohne 
eigene ausreichende Einkunftsquellen.  

Zivilrechtliche Unwirksamkeit 

Die Nichtbeachtung zivilrechtlicher Formerfordernisse führt nicht allein und ausnahmslos zur steuerli-
chen Nichtanerkennung des Vertrags. Sie ist aber ein besonderes Indiz gegen den vertraglichen Bin-
dungswillen. 
 
Der Gegenbeweis gelingt, wenn die Vertragspartner zeitnah nach dem Auftauchen von Zweifeln an 
der zivilrechtlichen Wirksamkeit alle erforderlichen Maßnahmen ergriffen haben und ihnen die Unwirk-
samkeit nicht anzulasten ist. Dann ist ein zunächst formunwirksamer Vertrag zwischen nahen Angehö-
rigen ausnahmsweise von vornherein steuerlich anzuerkennen. 

Kombination von Schenkung und Kreditgewährung 

Ist ein Geldgeschenk von der Bedingung abhängig, dass der erhaltene Betrag wieder in Form eines 
Darlehens zurückfließen muss, wird diese Vereinbarung steuerlich nicht anerkannt. Es handelt sich 
daher weder um eine Schenkung noch um eine Kreditgewährung. Die Schuldzinsen dürfen dann 
nicht als Betriebsausgaben oder als Werbungskosten abgezogen werden. 
 
Die Finanzverwaltung geht von einer unwiderlegbaren Vermutung für die Abhängigkeit zwischen 
Schenkung und Darlehen insbesondere in folgenden Fällen aus:  
 
· Die Vereinbarungen von Schenkung und Darlehen erfolgen in ein und derselben Urkunde. 
 
· Es handelt sich um eine Schenkung unter der Auflage der Rückgabe als Darlehen. 
 
· Die Schenkung wird unter der aufschiebenden Bedingung der Rückgabe als Darlehen ausgespro-

chen. 
 
Eine Abhängigkeit zwischen Schenkung und Darlehen ist hingegen nicht allein deshalb zu vermuten, 
weil die Vereinbarung von Schenkung und Darlehen zwar in mehreren Urkunden, aber innerhalb kur-
zer Zeit erfolgt ist. Bei der Beurteilung müssen vielmehr die gesamten Umstände des Einzelfalls be-
rücksichtigt werden.  
 
Hinweis:  
Es sollte darauf geachtet werden, dass Schenkung und Darlehen sachlich und zeitlich unabhängig 
voneinander vorgenommen werden. Der Schenkende muss endgültig, tatsächlich und rechtlich 
entreichert und der Empfänger entsprechend bereichert sein. Eine nur vorübergehende oder formale 
Vermögensverschiebung reicht nicht aus. 
 
BMF-Schreiben vom 23.12.2010, Az. IV C 6 - S 2144/07/10004 
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BB  FFÜÜRR  UUNNTTEERRNNEEHHMMEERR  UUNNDD  FFRREEIIBBEERRUUFFLLEERR  
 
 

Unterlassene Bilanzierung: Abschreibungen können nicht nachgeholt werden 
 
 
Die Abschreibungen eines irrtümlich nicht als Betriebsvermögen erfassten Wirtschaftsguts können 
auch bei der Gewinnermittlung durch Einnahmen-Überschuss-Rechnung nicht nachgeholt werden. 
Der Tenor dieses aktuellen Urteils des Bundesfinanzhofs bedeutet, dass Abschreibungsvolumen für 
die Jahre verloren geht, in denen das Wirtschaftsgut als Privatvermögen ausgewiesen wurde.  
 
Wegen des Prinzips der Gesamtgewinngleichheit sind bei Einnahmen-Überschuss-Rechnern die Ab-
schreibungen in demselben Umfang vorzunehmen wie bei der Gewinnermittlung durch Betriebsver-
mögensvergleich.  
 
Das hat zur Konsequenz, dass bei verspäteter Zuordnung eines Wirtschaftsguts zum Betriebsvermö-
gen eine Minderung der für die Abschreibungen maßgeblichen Bemessungsgrundlage in beiden Ge-
winnermittlungsarten gleich ausfallen muss. 
 
Hinweis: 
Wurden die Abschreibungen auf bereits aktivierte Wirtschaftsgüter pflichtwidrig unterlassen, können 
sie grundsätzlich in späteren Steuerabschnitten nachgeholt werden, wenn dies in dem zutreffenden 
Veranlagungszeitraum verfahrensrechtlich nicht mehr möglich ist.  
 
Etwas anderes gilt jedoch, wenn es sich um die Abschreibungen auf Wirtschaftsgüter des notwendi-
gen Betriebsvermögens handelt, die in der Bilanz nicht aktiviert waren und die erst zu einem späte-
ren Zeitpunkt als dem der Anschaffung, Herstellung oder Einlage eingebucht werden. In diesem Fall 
bestimmt sich der Bilanzansatz nach dem Wert, mit dem das Wirtschaftsgut bei von Anfang an richti-
ger Bilanzierung zu Buche stehen würde. Dies erfordert eine Schattenrechnung, bei der die unter-
bliebenen Abschreibungen von den Anschaffungskosten abgesetzt werden.  
BFH-Urteil vom 22.06.2010, Az. VIII R 3/08 
 
 

Kein Vorsteuerabzug bei unzutreffender Angabe der Steuernummer 
  
 
Enthält eine Rechnung des leistenden Unternehmers nur eine Zahlen- und Buchstabenkombination, 
bei der es sich um die vom Finanzamt vorab erteilte interne Bearbeitungsnummer handelt und nicht 
um die Steuernummer, ist der Leistungsempfänger nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt.  
 
Im Streitfall enthielten die Rechnungen als Steuernummer die Angabe „75/180 Wv”– eine Bezeich-
nung, die das Finanzamt unter der Angabe „Steuer-Nr./Aktenzeichen” im Schriftverkehr zur Erteilung 
der Steuernummer verwendet hatte.  
 
Das Finanzgericht gewährte den Vorsteuerabzug, da für den Leistungsempfänger nicht erkennbar 
gewesen sei, dass es sich nicht um die Steuernummer handelte. Dem erteilte der Bundesfinanzhof 
jedoch eine Absage und begründete seine Auffassung mit der Gesetzesvorschrift, wonach in der 
Rechnung entweder die Steuernummer oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer enthalten 
sein muss.   
 
BFH-Urteil vom 02.09.2010, Az. V R 55/09 
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Unverzinsliche Gesellschafterdarlehen sind gewinnerhöhend abzuzinsen 
 
 
Unverzinste Verbindlichkeiten sind nach der gesetzlichen Regelung mit einem Zinssatz von 5,5 % 
gewinnerhöhend abzuzinsen, sofern deren Laufzeit am Bilanzstichtag mehr als zwölf Monate beträgt. 
Ist für ein Darlehen keine bestimmte Laufzeit vereinbart und kann dieses nach den Bestimmungen 
des Bürgerlichen Gesetzbuches mit einer Frist von drei Monaten jederzeit gekündigt werden, ist 
gleichwohl von einer mehr als 12-monatigen Laufzeit auszugehen. Zumindest dann, wenn der 
Schuldner nach den tatsächlichen Verhältnissen der Kapitalüberlassung mit einer solchen Laufzeit 
rechnen kann. 
 
Wie eine aktuelle Entscheidung des Finanzgerichts Münster verdeutlicht, resultieren aus unverzinsli-
chen Darlehen, für die keine Laufzeit festzustellen ist, hohe Steuerrisiken. Derartige Darlehen können 
nämlich nach den Bestimmungen des Bewertungsgesetzes mit dem 9,3-Fachen des Jahreswerts 
bewertet werden. Unter Zugrundelegung des Zinssatzes von 5,5 % entspricht dies einer Laufzeit von 
knapp 13 Jahren und einem Vervielfältiger von 0,503.   
 
Beispiel:  
Das hat zur Folge, dass ein zinsloses Darlehen über 100.000 EUR nur mit 50.300 EUR (100.000 EUR x 0,503) in 
der Steuerbilanz passiviert wird, was zu einem steuerpflichtigen Ertrag von 49.700 EUR führt.  
 
Hinweis:  
Eine Abzinsung kann vermieden werden, wenn im Darlehensvertrag eine Verzinsung vereinbart 
worden ist. Der Zinssatz muss weder marktgerecht sein, noch muss er bei 5,5 % liegen. Ausreichend 
ist folglich bereits eine geringe Verzinsung von beispielsweise 1 %.   
 
FG Münster, Urteil vom 09.07.2010, Az. 9 K 1213/09 
 
 
  
CC  FFÜÜRR  AARRBBEEIITTGGEEBBEERR  UUNNDD  AARRBBEEIITTNNEEHHMMEERR  
 

Dienstwagen: 0,03 %-Regel greift nicht immer  
 
 
Nutzt der Arbeitnehmer einen Dienstwagen nur gelegentlich für die Fahrten von der Wohnung zur 
Arbeit und führt er darüber hinaus kein Fahrtenbuch, ist der geldwerte Vorteil nicht mit 0,03 % des 
Listenpreises für jeden Entfernungskilometer pro Monat, sondern mit 0,002 % des Listenpreises für 
jeden Entfernungskilometer pro Einzelfahrt anzusetzen. In gleich drei Urteilen hat der Bundesfinanz-
hof seine steuergünstige Rechtsprechung aus 2008 nun nochmals bestätigt. 
 
Vergleich: Bei 10 Fahrten im Monat, einer Entfernung zur Arbeit von 30 km und einem Listenpreis 
von 70.000 EUR ergeben sich folgende Berechnungen:   
 
· 0,03 %-Regel: 0,03 % von 70.000 EUR x 30 km = 630 EUR 
  
· Einzelfahrten: 0,002 % von 70.000 EUR x 10 Fahrten x 30 km = 420 EUR 
 
Hinweis:  
Die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs aus 2008 passte der Verwaltung damals gar nicht, sodass 
sie mit einem Nichtanwendungserlass reagierte. Es bleibt abzuwarten, ob die Verwaltung jetzt ein-
lenkt.  
 
BFH-Urteile vom 22.09.2010, Az. VI R 54/09, Az. VI R 55/09, Az. VI R 57/09 
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Tarifermäßigte Besteuerung: Teilabfindung von 5 % in einem Jahr ist unschädlich  
 
Die Finanzverwaltung folgt insoweit der Rechtsprechung, wonach bei einer gesplitteten Abfindungs-
zahlung bis zu 5 % in einem anderen Jahr gezahlt werden können, ohne dass die Besteuerung der 
Hauptzahlung mit dem ermäßigten Steuersatz gefährdet ist.   
 
Das aktuelle Schreiben des Bundesfinanzministeriums enthält aber noch einen zweiten wichtigen 
Aspekt. Eine tarifbegünstigte Besteuerung setzt nämlich voraus, dass der Steuerpflichtige in dem je-
weiligen Veranlagungszeitraum einschließlich der Entschädigung insgesamt mehr erhält, als er bei 
ungestörter Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses erhalten würde. Die dafür notwendige Betrachtung 
orientiert sich grundsätzlich an den Verhältnissen des Vorjahres. Ausnahme: Die Einnahmesituation 
im Vorjahr war durch außergewöhnliche Ereignisse geprägt. 
 
BMF-Schreiben vom 17.01.2011, Az. IV C 4 - S 2290/07/10007 :005 
 
 

Keine Erhöhung des pauschalen Nutzungswerts bei nachträglichem Einbau von Son-
derausstattungen 
 
 
Die Besteuerung des geldwerten Vorteils aus der Privatnutzung von Kraftfahrzeugen nach der 1 %-
Regelung bemisst sich nach dem inländischen Listenpreis im Zeitpunkt der Erstzulassung zuzüglich 
der Kosten für Sonderausstattungen einschließlich der Umsatzsteuer.  
 
Sonderausstattungen in diesem Sinne sind nur werkseitig zusätzlich eingebaute Ausstattungen im 
Zeitpunkt der Erstzulassung. Nicht dazu zählt eine nachträglich eingebaute Flüssiggasanlage, 
selbst wenn der Einbau kurz nach der Auslieferung des Fahrzeugs erfolgt. Das gilt auch für andere 
nach der Erstzulassung nachträglich eingebaute Zusatzausstattungen (z. B. nachträglich eingebautes 
Navigationssystem, Standheizung und dergleichen).  
 
BFH-Urteil vom 13.10.2010, Az. VI R 12/09 
 
 
 
DD  KKAAPPIITTAALLAANNLLEEGGEERR  
 
 

Steuerfrei vereinnahmte Stückzinsen müssen nachversteuert werden 
 
Ob Stückzinsen in bestimmten Fällen steuerfrei vereinnahmt werden können, war seit Einführung der 
Abgeltungsteuer strittig. Die Finanzverwaltung hatte sich stets dagegen ausgesprochen, was sich 
schließlich im Jahressteuergesetz 2010 niedergeschlagen hat. Konsequenz: Die in 2009 und 2010 
steuerfrei vereinnahmten Stückzinsen müssen nachversteuert werden.  
 
Der Streit, ob vereinnahmte Stückzinsen steuerpflichtig sind, bezieht sich auf die Fälle, in denen fest-
verzinsliche Wertpapiere vor 2009 angeschafft und außerhalb der einjährigen Spekulationsfrist in 
2009 oder 2010 veräußert wurden. Aufgrund einer gesetzlichen Regelungslücke wurde in der Literatur 
die Meinung vertreten, solche Stückzinsen könnten steuerfrei vereinnahmt werden. Durch das Jahres-
steuergesetz 2010 wurde nun „klargestellt“, dass Stückzinsen in jedem Fall steuerpflichtig sind. 

Gesonderte Steuerbescheinigungen 

Da die Kreditinstitute in den vorgenannten Fällen in 2009 und 2010 keinen Steuereinbehalt vorge-
nommen hatten, sind die Erträge in der Einkommensteuerveranlagung zu berücksichtigen.  
 
Ein aktuelles Schreiben des Bundesfinanzministeriums regelt, dass die Banken gesonderte Steuer-
bescheinigungen über die steuerfrei vereinnahmten Stückzinsen erstellen müssen. Die Steuerbe-
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scheinigungen sind den Steuerpflichtigen bis zum 30.4.2011 zuzusenden. Das amtliche Muster für die 
Steuerbescheinigung enthält Hinweise, wie der Steuerpflichtige vorzugehen hat:  
 
· Wurden die Stückzinsen bereits angegeben, bedarf es keiner weiteren Erklärung des Steuerpflich-

tigen. 
 
· Sofern noch keine Steuererklärung abgegeben worden ist, sind die Stückzinsen in die Anlage KAP 

einzutragen. Die Steuerbescheinigung ist der Steuererklärung beizufügen. 
 
· Sollte die Veranlagung bereits erfolgt sein, muss die Anlage KAP nicht berichtigt werden. Es reicht 

aus, die Steuerbescheinigung einzureichen und einen formlosen Antrag zu stellen, dass die be-
scheinigten Stückzinsen zu berücksichtigen sind. 

 
Hinweis:  
Zu der Frage, ob das Jahressteuergesetz 2010 wirklich nur klarstellenden Charakter hat oder ob es 
sich vielmehr um einen rückwirkenden (unzulässigen) Steuertatbestand handelt, ist beim Finanzge-
richt Münster ein Musterverfahren anhängig. Nach Auskunft der Oberfinanzdirektion Münster bestehen 
keine Bedenken, Einspruchsverfahren ruhend zu stellen, sofern der Einspruch auf das anhängige 
Verfahren gestützt wird. 
 
BMF-Schreiben vom 16.12.2010, Az. IV C 1 - S 2401/10/10005, Klageverfahren FG Münster, Az. 2 K 3644/10; OFD Münster 
vom 2.2.2011, Kurzinformation Nr. 3/2011 
 
 
   
 


